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Entgeltvereinbarung 

gem. § 11a KiFöG LSA i.V.m. §§ 78a ff SGB VIII 

 

zwischen 

dem Salzlandkreis 

Karlsplatz 37 

06406 Bernburg (Saale) 

 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

 

vertreten durch den Landrat Herrn Markus Bauer 

 

und 

 

 

der Evangelischen Kirchengemeinde St. Petri und St. Johannis 

An der Bode 8 

39418 Staßfurt 

 

Träger der Einrichtung 

 

vertreten durch die Pfarrerin Frau Martina Grigutsch 

 

 

wird für den Betrieb der Tageseinrichtung im Sinne des KiFöG LSA 

Evangelische Kindertagesstätte "St. Petri und Johannis" 

Sülzestr. 12 

39418 Staßfurt 

 

nachstehende Vereinbarung geschlossen. 
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Präambel 

 

Gem. § 11a Abs. 1 KiFöG LSA schließt der Salzlandkreis als örtlicher Träger der öffent-

lichen Jugendhilfe mit den Trägern von Tageseinrichtungen Vereinbarungen nach §§ 

78b bis 78e SGB VIII über den Betrieb der Tageseinrichtungen im Einvernehmen mit 

den Gemeinden, Verbandsgemeinden und Verwaltungsgemeinschaften. 

 

Voraussetzung für die Übernahme des Entgeltes durch den Träger der öffentlichen Ju-

gendhilfe gegenüber dem Leistungsberechtigten ist nach § 78b Abs. 1 SGB VIII der Ab-

schluss von Vereinbarungen über Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungsangebote 

(Leistungsvereinbarung), über differenzierte Entgelte für die Leistungsangebote und be-

triebsnotwendigen Investitionen (Entgeltvereinbarung), über Grundsätze und Maßstäbe 

für die Bewertung der Qualität der Leistungsangebote sowie über geeignete Maßnah-

men zu deren Gewährleistung (Qualitätsentwicklungsvereinbarung). 

 

Die vorliegenden Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen sind 

strikt miteinander verbunden und wirken als Vertragskonstrukt gemeinsam. Die in der 

Leistungs- und Qualitätsentwicklungsvereinbarung festgelegten Merkmale bilden gemäß 

§ 78c Abs. 2 Satz 2 SGB VIII die Grundlage für die Entgeltvereinbarung. 

 

1. Aufgaben und Ziele 

 

1.1 Die Entgeltvereinbarung beinhaltet die monatlichen Platzkosten je Betreuungsart 

entsprechend der Betreuungszeit. Darüber hinaus werden Rechte und Pflichten der 

Vertragsparteien im Zusammenhang mit der Entgeltzahlung definiert. 

 

1.2 Bestandteile der abzuschließenden Vereinbarung sind die jeweils gültige Betriebser-

laubnis nach § 45 SGB VIII, die einrichtungsspezifische Konzeption, die Leistungs-

beschreibung der Einrichtung sowie die Beschreibung der Qualitätsentwicklung. 

 

1.3 Maßgeblich ist ebenfalls, dass die Einrichtung im Rahmen der Jugendhilfeplanung 

gemäß §§ 79 ff SGB VIII in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen im Salz-

landkreis i.V.m. §§ 10, 12a Abs. 2 KiFöG LSA Berücksichtigung findet. 

 

2. Leistungsbezogenes Entgelt 

 

2.1 Die Entgelte sind gemäß § 12 KiFöG LSA nach Altersgruppen und nach Betreu-

ungsstunden gegliedert. Der Träger erhält für die vereinbarten Leistungen von der 

Kommune folgende Entgelte: 
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in h

Probe
Ver-

träge

gewich-

tete 

Ver-

träge

Personal-

kosten 

nach 

Wichtung

Sachkosten
Platz-

kosten

lfd. 

Nr.

Be-

treu-

ungs-

art

Betreu-

ungs-

zeit

Zeit-

staffe-

lung

Wich-

tung

1. Kinder unter 3 Jahren - Kinderkrippe (KK)

1 KK 5 50% 50% 1,08 0,54 462,02 €    174,82 €    636,84 €    8.278,90 €         

2 KK 6 60% 60% 0,00 0,00 554,42 €    174,82 €    729,24 €    -  €                 

3 KK 7 70% 70% 4,75 3,33 646,82 €    174,82 €    821,65 €    46.833,77 €       

4 KK 8 80% 80% 0,00 0,00 739,23 €    174,82 €    914,05 €    -  €                 

5 KK 9 90% 90% 8,42 7,58 831,63 €    174,82 €    1.006,45 €  101.651,64 €      

6 KK 10 100% 100% 3,42 3,42 924,03 €    174,82 €    1.098,86 €  45.053,07 €       

7 KK 11 110% 110% 0,00 0,00 1.016,44 €  174,82 €    1.191,26 €  -  €                 

17,67 14,86 201.817,38 €      

2. Kinder über 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht - Kindergarten (KG)

1 KG 5 50% 50% 2,33 1,17 205,34 €    145,14 €    350,48 €    9.813,33 €         

2 KG 6 60% 60% 0,00 0,00 246,41 €    145,14 €    391,54 €    -  €                 

3 KG 7 70% 70% 8,25 5,78 287,48 €    145,14 €    432,61 €    42.828,62 €       

4 KG 8 80% 80% 0,00 0,00 328,55 €    145,14 €    473,68 €    -  €                 

5 KG 9 90% 90% 14,58 13,13 369,61 €    145,14 €    514,75 €    90.081,03 €       

6 KG 10 100% 100% 7,17 7,17 410,68 €    145,14 €    555,82 €    47.800,25 €       

7 KG 11 110% 110% 0,00 0,00 451,75 €    145,14 €    596,89 €    -  €                 

32,33 27,23 190.523,23 €      

3. Schulkind - Hort (H)

1 H 1 10% 50% 0,00 0,00 72,69 €      118,30 €    190,99 €    -  €                 

2 H 2 20% 60% 0,00 0,00 87,22 €      118,30 €    205,53 €    -  €                 

3 H 3 30% 70% 0,00 0,00 101,76 €    118,30 €    220,06 €    -  €                 

4 H 4 40% 80% 8,58 6,87 116,30 €    118,30 €    234,60 €    24.163,88 €       

5 H 5 50% 90% 1,00 0,90 130,83 €    118,30 €    249,14 €    2.989,65 €         

6 H 6 60% 100% 13,83 13,83 145,37 €    118,30 €    263,67 €    43.770,03 €       

7 H 7 70% 110% 0,00 0,00 159,91 €    118,30 €    278,21 €    -  €                 

8 H 8 80% 120% 0,00 0,00 174,44 €    118,30 €    292,75 €    -  €                 

23,42 21,60 70.923,56 €       
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Die ermittelten Platzkosten ergeben sich aus den Gesamtkosten. Die Kosten der Zusatz-

vereinbarung sind darin nicht enthalten. Für das Jahr 2017 werden zusätzlich zu den kal-

kulierten Platzkosten nachfolgend aufgeführte Kosten je Platz / Monat hinzugerechnet. 

Ab 01.01.2018 gelten die oben aufgeführten Platzkosten weiter. 

 

 

 

2.2 Die Entgelte enthalten nicht die hinsichtlich besonderer Angebote für Kinder mit Be-

hinderungen gemäß § 8 KiFöG LSA entstehenden personellen und sächlichen Kos-

ten oder die Kosten für die hierfür notwendigen Investitionen. 

 

 

3. Zahlungsmodalitäten 

Die Zahlung der ermittelten Entgelte an den Träger der Tageseinrichtung erfolgt durch 

die gemäß § 12b KiFöG LSA zuständige Kommune entsprechend einer zwischen Ein-

richtungsträger und Kommune zu schließenden Vereinbarung. 

 

4. Statistik 

Eine monatliche Meldung der tatsächlich belegten Plätze (Stichtag: 15. des Monats) 

durch den Träger der Kindertageseinrichtung an den örtlichen Träger der öffentlichen Ju-

gendhilfe ist bis zum 10. Arbeitstag des Folgemonats vorzunehmen. Die statistische Mel-

dung soll in elektronischer Form an den Salzlandkreis, Fachbereich II, Fachdienst 22, er-

folgen. 

 

5. Prüfung 

 

5.1 Der Träger hat in Umsetzung des § 11a Abs. 4 KiFöG LSA die Einnahmen und 

Ausgaben des zuletzt abgerechneten Haushaltsjahres der Einrichtung nachvollzieh-

bar, transparent und durch Nachweise belegt bis zum 31. August des Folgejahres 

darzustellen. Unterhält der Träger eine eigene Prüfungseinrichtung, soll der Nach-

weis der Einnahmen und Ausgaben vorab von dieser geprüft werden. Das Prüfer-

gebnis ist zu bescheinigen. 

 

5.2 Der Träger ist verpflichtet, dem Salzlandkreis die Prüfung nach § 11a Abs. 4 KiFöG 

LSA der übermittelten Kostennachweise vor Ort zu ermöglichen. Der Salzlandkreis 

kann die Prüfung selbst durchführen oder andere geeignete Sachverständige beauf-

tragen. 

Betreuungszeit

in h
Probelfd. Nr. Betreuungsart

Zeit-

staffelung
Verträge

Zusatz-

kosten

Verwaltungskosten (über Pauschale)

1-7 Kinderkrippe 5-11 50%-110% 17,67 4,06 €        859,95 €            

1-7 Kindergarten 5-11 50%-110% 32,33 4,06 €        1.573,86 €         

1-7 Hort 1-6 10% - 80% 23,42 4,06 €        1.139,83 €         

73,42 3.573,64 €         
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6. Vereinbarungszeitraum / Kündigung 

 

6.1 Diese Vereinbarung tritt zum 01.01.2017 in Kraft und gilt, solange keine neue Ent-

geltvereinbarung einvernehmlich abgeschlossen ist. Wird diese Vereinbarung zwi-

schen den Parteien verändert oder unterjährig neu gefasst, tritt die dann abge-

schlossene Vereinbarung an die Stelle dieser Vereinbarung zum jeweils 01.01. des 

Folgejahres, es sei denn, die Parteien vereinbaren einen abweichenden Zeitpunkt. 

 

6.2 Die Kündigung dieser Vereinbarung zieht nicht die Unwirksamkeit der beiden ande-

ren Vereinbarungen nach sich. Sie behalten unabhängig voneinander Bestand. Soll 

eine Änderung einer der beiden anderen Vereinbarungen erfolgen, ist eine Kündi-

gung der jeweiligen Vereinbarung erforderlich. 

 

6.3 Die Vertragsparteien teilen der jeweils anderen Partei innerhalb einer Frist von 6 

Wochen ab Zugang dieser Vereinbarung mit, wenn sie beabsichtigen, die jeweils 

andere Partei zur Neuverhandlung der bestehenden Entgeltvereinbarung aufzufor-

dern. Diese Mitteilung setzt nicht die Frist nach § 78g Abs. 2 SGB VIII in Gang. Ab 

dem Kalenderjahr 2018 hat diese Mitteilung bis zum 30.06. des jeweils laufenden 

Jahres für das nächste Verhandlungsjahr zu erfolgen. 

 

6.4 Durch den Träger ist zu definieren, welche Kostenpositionen neu zu verhandeln sind 

bzw. welche Kostenpositionen für die Neuverhandlung nicht relevant sind und daher 

analog der geltenden Fassung dieser Entgeltvereinbarung fortbestehen. 

 

6.5 Treten nach Abschluss dieser Vereinbarung unvorhersehbare wesentliche Verände-

rungen der Annahmen ein, die der Entgeltvereinbarung zugrunde lagen, gilt § 78d 

Abs. 3 SGB VIII. 

 

6.6 Auf die Kündigung dieser Vereinbarung finden die Vorschriften für öffentlich-

rechtliche Verträge des Sozialgesetzbuches Zehntes Buch (SGB X) Anwendung. 

 

6.7 Die Kündigung aus wichtigem Grund durch den Salzlandkreis ist insbesondere dann 

möglich, wenn der Träger eine Tätigkeit einstellt, seine satzungsgemäßen und kon-

zeptionellen Ziele nicht mehr erfüllt oder seine wirtschaftlichen Verhältnisse ihn an 

der ordnungsgemäßen Fortsetzung seiner Arbeit hindern. 

 

6.8 Jede Kündigung / Aufforderung zur Neuverhandlung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform. 

 

7. Schlussbestimmungen 

 

7.1 Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der Vereinbarung nicht berührt. Die un-

wirksame Bestimmung ist durch eine möglichst dem Sinn und Zweck der unwirksa-

men Bestimmung entsprechende, gültige Bestimmung zu ersetzen. Dies gilt auch 

für Regelungslücken in der Vereinbarung. 
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7.2 Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Nebenabreden sowie Änderungen 

und Ergänzungen zur Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

Dies gilt entsprechend auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses. 

 

7.3 Diese Vereinbarung wird wirksam, sofern die zuständige Kommune gem. § 11a Abs. 

1 KiFöG LSA ihr Einvernehmen erteilt hat. 

 

 

 

 

Ort, Datum      Ort, Datum 

 

 

gez. Bauer           gez. Träger / Vertretungsbefugte(r) 
      Landrat
 


